
Forderungsmanagement wird 

oft mit Zwangsvollstreckung 

gleichgesetzt. Während diese 

am Ende einer Kette von Ver-

waltungsabläufen steht, beginnt 

das Forderungsmanagement be-

reits zu einem viel früheren Zeit-

punkt. Mit gekonnter Informati-

onsbeschaffung und taktischen 

Überlegungen können die For-

derungen der Gemeinden sicher 

realisiert werden.

Die weiteren Schritte haben 

das Ziel, eine erfolgreiche Bei-

treibung vorzubereiten und die 

Forderung effektiv durchzuset-

zen, sei es im Rahmen der For-

derungspfändung oder mittels 

eines Auftrags an den Gerichts-

vollzieher, immer auch im Hin-

blick auf ein evtl. sich abzeich-

nendes Insolvenzverfahren. Hier 

spielt die Lohn- und Gehalts-

pfändung eine besondere Rolle. 

Dazu muss die Pfändbarkeit der 

einzelnen Lohn- und Gehalts-

bestandteile unter Berücksich-

tigung der aktuellen Rechtspre-

chung berechnet und u. a. ktive 

Unterhaltszahlungen, Nachtar-

beitszuschläge und vieles mehr 

berücksichtigt werden. Die Mög-

lichkeiten der Rangsicherung 

und -verbesserung durch eine 

Vorpfändung sind erheblich.

Die Besonderheiten bei der 

Kontopfändung, wie der Zugriff 

auf das (Pfändungsschutz)-Kon-

to, auf ein Gemeinschaftskonto 

bzw. ein Und-/Oder-Konto dür-

fen genauso wenig unbeachtet 

bleiben wie die Möglichkeiten 

eines nachrangigen Gläubigers.

Bleibt aber nichts anderes üb-

rig, als den Gerichtsvollzieher 

zu bemühen, muss der Auftrag 

sowohl effektiv und aber auch 

kostenschonend formuliert 

werden. Eine gekonnte Beauf-

tragung steigert die Effektivität 

und hilft, überüssige Kosten 

und Gebühren zu vermeiden.

Die Informationsbeschaffung 

durch isolierte Drittauskünf-

te verschafft Informationsvor-

sprung vor anderen Gläubigern.

Auch das Wechselspiel von 

Zwangsvollstreckung und In-

solvenz spielt dabei eine bedeu-

tende Rolle. Denn professionelle 

Formulierungen in einer Ra-

tenzahlungsvereinbarung ver-

hindern die Anfechtungsmög-

lichkeiten anderer Gläubiger in 

einer späteren Insolvenz.

Seminar zum Thema

Im Rahmen eines Tagessemi-

nars des Behörden Spiegel am 

14.06.2018 in München können 

die Mitarbeiter sich anhand von 

Beispielen, unter Berücksich-

tigung der aktuellsten Recht-

sprechung und im Austausch 

untereinander, kompakt und 

zielgerichtet informieren, wie 

Außenstände schnell und wirt-

schaftlich realisiert werden.

Weitere Informationen und An-

meldung unter: www.fuehrungs-

kraefte-forum.de/, Suchwort 

Forderungsmanagement

*Karin Scheungrab ist Dipl. 

Rechtpegerin (FH) und Dozentin 

und Fachautorin im nationalen 

und europäischen Vollstreckungs- 

und Insolvenzrecht.

Behörden Spiegel: Herr Sei-

fert, was unterscheidet Ihr Un-

ternehmen von anderen Zah-

lungsanbietern? 

Seifert: Wir digitalisieren Bar-

geld. Rechnungen und offene 

Forderungen können an der 

Kasse von rund 12.000 Einzel-

handelspartnern in bar bezahlt 

werden, darunter Rewe, Penny, 

dm-drogerie Märkte, Real,- und 

bald auch Rossmann. Selbst oh-

ne Konto oder bei überzogenem 

Bankdispo sind so Zahlungen 

möglich, durch die Aktivierung 

von Bargeldreserven. Derzeit 

nutzen rund 600 Verwaltun-

gen und Unternehmen unsere 

Infrastruktur. Aber nicht nur 

Ein-, sondern vor allem auch 

Auszahlungen sind über unse-

re Infrastruktur sehr beliebt. 

Behörden Spiegel: Haben Sie 

hier konkrete Beispiele? 

Seifert: Für die Bundesagen-

tur für Arbeit werden wir ab die-

sem Jahr die Auszahlungen von 

Sonderleistungen im Bereich 

SGB II und SGB III überneh-

men. Zudem nutzen Banken 

wie die DKB oder Sparda, Ener-

gieversorger wie E.ON und viele 

weitere Großunternehmen aus 

neun verschiedenen Branchen 

unsere Infrastruktur, um Kun-

den die Ein- und Auszahlung 

von Bargeld ohne Mindestein-

kauf an der Supermarktkasse 

zu ermöglichen. Viele weitere 

Szenarien sind denkbar, wie 

die Auszahlung der Leistungen 

nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz, die Barzahlung 

von Strafzetteln, auf die direkt 

ein entsprechender Barcode ge-

druckt wird, oder auch Steuer- 

und Abgabenerstattungen. Wir 

sind auch bereits mit weiteren 

öffentlichen Trägern in Gesprä-

chen, die unsere Transparenz 

und Datensicherheit nach 

dem deutschen Bundesdaten-

schutzgesetz zu schätzen wis-

sen. Zudem bietet sich ihnen 

ein hohes Einsparpotenzial. 

Behörden Spiegel: Inwie-

fern? 

Seifert: Hier gibt es zwei Sei-

ten: Einerseits erhöhen sich die 

Zahlungseingänge, da es einen 

neuen, von Konten und Ban-

ken komplett unabhängigen 

Zahlungsweg gibt. Dadurch 

entstehen weniger Mahn- und 

Vollstreckungskosten. Auch 

die Zahl der Vollstreckungen – 

ein großer Kostenpunkt – sinkt 

spürbar. 

Und andererseits kann un-

sere Infrastruktur Personen-

kassen und Kassenautomaten 

ergänzen oder komplett erset-

zen. Kosten für Bargeldlogistik 

entfallen. Mitarbeiter werden 

entlastet und können sich auf 

ihre Kernaufgaben konzentrie-

ren, was wiederum auch den 

Service für die Bürger erhöht. 

Zudem birgt Bargeld vor Ort 

immer Risiken. Diese Risiken 

können wir den Verwaltungen 

und Servicezentren nehmen. 

Behörden Spiegel: Welche 

Einsatzgebiete sind denkbar? 

Seifert: Unsere Infrastruktur 

ermöglicht die Digitalisierung 

von Ein- und Auszahlungen 

jeglicher Art. Denkbar sind 

demnach alle Arten von Gebüh-

ren, Beiträgen und Steuern. Es 

gibt generell noch zu viele ana-

loge Prozesse in der öffentlichen 

Verwaltung. Aktuelle Anknüp-

fungspunkte wären beispiels-

weise Kfz-Angelegenheiten, 

das Personenstands- oder 

Meldewesen, Beurkundungen 

und Beglaubigungen oder Ord-

nungsangelegenheiten wie Ge-

werbeanmeldungen. Wer unse-

re Infrastruktur nutzt, erfüllt 

alle rechtlichen Anforderun-

gen, die an Digitalisierungs-

angebote gestellt werden. Die 

Anbindung an E-Government- 

oder Portallösungen der Ver-

waltungen, wie z. B. ePayBL, ist 

reibungslos möglich. 
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Mit diesem Schritt wolle man im 

Land die kommunale Demokra-

tie stärken. Die Ankündigung 

der Landesregierung stieß bei 

den Teilnehmern auf offene Oh-

ren: “Wir brauchen für unsere 

Investitionen Freiraum, keine ri-

giden Vorgaben”, betonte unter 

anderem Tim-Oliver Kurzbach, 

Oberbürgermeister der Stadt 

Solingen. Auch Landrat Dr. Kai 

Zwicker aus dem Kreis Borken 

stimmte dem zu: “Die Kommu-

nen müssen lebensfähig und 

attraktiv sein, das kann keiner 

von oben steuern.” Laut Zwi-

cker bekomme man zwar Geld 

vom Land, dieses sei aber mit so 

vielen Auagen verbunden, dass 

man erst einmal zwei Jahre in 

der Prüfung sei und das Projekt 

zum Schluss doppelt so teuer 

werde. “Wenn wir hier weniger 

den “goldenen Zügel” haben, da-

für aber mehr Freiraum, dann 

ist man hier schon ein ganzes 

Stück weiter”, so der Landrat.

Ministerin Scharrenbach kün-

digte zudem an, die Abundanz-

umlage zur Finanzierung des 

Stärkungspaktes Stadtnanzen 

abschaffen zu wollen. Sie be-

trägt jährlich 91 Millionen Eu-

ro und ist von den Kommunen 

zu entrichten. “Viele Städte, die 

die Umlage in der Vergangen-

heit zahlen mussten, haben sich 

dafür verschuldet oder befan-

den sich in der Haushaltssiche-

rung”, so die Ministerin.

Laut Scharrenbach würden vie-

le große und kreisfreie Städte 

mit Sorge auf eine von CDU und 

FDP geführte Landesregierung 

blicken. “Wir lassen Sie nicht 

absaufen. Nur weil das Pendel 

sieben Jahre gegen den ländli-

chen Raum geschlagen hat, wer-

de ich es jetzt nicht in die andere 

Richtung ausschlagen lassen”, 

beruhigte Scharrenbach die Ver-

treter der Großstädte.

Ein weiteres Thema, das man in 

Düsseldorf angehen will sind die 

Baugenehmigungsverfahren. 

Diese sollen deutlich verschnel-

lert werden. Das Land arbeite 

derzeit an einer neuen Landes-

bauordnung, die sich an der 

Musterbauordnung orientieren 

werde. Man wolle die Baubehör-

den und Ämter gemeinsam t für 

eine digitale Zukunft machen. 

Diesen Weg könne man aber nur 

gemeinsam mit den Städten und 

Gemeinden gehen. “Das kann 

man nicht von oben verordnen”, 

so Scharrenbach.

Veranstalter des jährlich statt-

ndenden Kommunalen Fi-

nanzmarktforums NRW ist die 

NRW.Bank.

Mehr Entscheidungsfreiraum
NRW will kommunale Demokratie bei Investitionen stärken

(BS/lkm) Ina Scharrenbach, Nordrhein-Westfalens Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung, machte auf dem Kommunalen Finanzmarktforum NRW in Düsseldorf deutlich, dass das Land den kom-
munalen Entscheidungsträgern sein vollstes Vertrauen schenke. “Wir wollen Ihre Handlungsfähigkeit stärken, 
Sie entscheiden. Sie wissen, wo Ihre Investitionsprioritäten sind, nicht wir in Düsseldorf”,  so Scharrenbach.

“Es gibt noch zu viele analoge Prozesse”
Einsparpotenzial durch Digitalisierung des Zahlungsverkehrs

(BS) Bei Rewe, Penny, Real, dm, Rossmann und weiteren Einzelhandelspartnern können Behörden und Ver-
waltungen Ein- und Auszahlungen digital und kundenfreundlich durchführen. Im Interview spricht Sebastian 
Seifert, Geschäftsführer der Cash Payment Solutions GmbH, über die Möglichkeiten, die das Verfahren für 
Verwaltung und Bürger bieten kann. 

Die kommunale Selbstverwal-

tung genießt mit Artikel 28 GG 

Verfassungsrang. Die Bundes-

länder haben diesen Grundsatz 

in ihren Länderverfassungen 

verfestigt und in den jeweiligen 

Gemeindeordnungen konkre-

tisiert. Sogar innerhalb Eu-

ropas haben sich die Staaten 

bereits 1985 in der “Europäi-

schen Charta der kommunalen 

Selbstverwaltung” verpichtet, 

eine kommunale Souverä-

nität zu gewährleisten. Doch 

wie weit reicht diese Garantie 

kommunaler Selbstverwaltung 

und kann damit auch ein Ho-

telbetrieb auf der Urlaubsinsel 

Norderney begründet werden? 

Unstreitig ist die Wahrneh-

mung freiwilliger Leistungen 

von der Selbstverwaltungsga-

rantie gedeckt. Der Betrieb ei-

nes Hotels ist eine freiwillige 

Aufgabe, eine gesetzliche Ver-

pichtung gibt es nicht. Selbst 

wenn die Kommune mit der 

Einrichtung “schwarze Zahlen” 

schreibt, engagiert sie sich zu-

mindest bereits am Rande der 

wirtschaftlichen Betätigung: 

Sie muss sich die Frage stellen, 

ob der Zweck nicht ebenso gut 

und wirtschaftlich durch einen 

privaten Dritten erfüllt wird 

oder erfüllt werden kann (vgl. § 

121 Abs. 1 Ziff. 3 HGO).  

Wird der Hotelbetrieb schließ-

lich sogar insgesamt dezitär, 

wird schnell klar, dass die 

Aufgabe letztlich sogar die 

kommunale Selbstverwaltung 

einschränkt und nicht stärkt 

– die entstehenden Dezite 

verringern unter der Prämis-

se des Haushaltsausgleiches 

im Ordentlichen Ergebnis die 

aufwandwirksamen Hand-

lungsspielräume der Kommu-

ne an anderer Stelle. Im Um-

kehrschluss wird damit einmal 

mehr klar, dass kommunale 

Selbstverwaltung immer auch 

“kommunale Selbstverantwor-

tung” bedeutet. Und zwar mit 

allen Konsequenzen!

Lesen Sie mehr zum Thema 

“Haushaltsstrukturprüfung 

2016: Landkreise” im Kommu-

nalbericht 2017, Hessischer 

Landtag, Drucksache 19/5336 

vom 28. November 2017, S. 38 

ff.

Stärkung oder Schwächung der Selbstverwaltung?

von Dr. Ulrich Keilmann

Dr. Ulrich Keil-

mann leitet die 

Abteilung Über-

örtliche Prüfung 

kommunaler 

Körperschaften 

beim Hessischen Rechnungshof 

in Darmstadt. Foto: BS/privat

“Kommunaler Hotelbetrieb”

Auf der Geld- und Kapital-

marktplattform können Kom-

munen mit nur wenigen Klicks 

passende Kapitalgeber nden. 

Der Anbieter bringt auf seinem 

Portal öffentlich-rechtliche Kre-

ditnehmer mit institutionellen 

Anlegern wie Banken, Versiche-

rungen oder Pensionsfonds zu-

sammen – und das in Echtzeit. 

Die Kämmereien der Städte und 

Gemeinden protieren von viel-

fältigen Vorteilen: Zum einen ist 

der Prozess der Kapitalaufnahme 

wesentlich einfacher und güns-

tiger. So sind die Gebühren für 

die erfolgreiche Vermittlung mit 

0,01 Prozent des abgeschlosse-

nen Volumens pro Laufzeitjahr 

sehr niedrig. Statt Kreditanfra-

gen an einzelne Banken, Spar-

kassen oder Makler zu richten, 

haben sie über Loanboox zudem 

die Möglichkeit, einen breiten 

Gläubigerkreis anzusprechen. 

Die Finanzierungsanfrage kann 

an eine große Zahl an Banken, 

Versicherungen und Pensions-

fonds gestellt werden.

Vergleichbare Angebote,  
keine versteckten Gebühren

Ein weiterer Vorteil von On-

line-Plattformen ist die hohe 

Transparenz: Angebote von Ka-

pitalgebern treffen gleichzeitig 

zu einem von der Kommune 

fest denierten Zeitraum ein. 

Sämtliche Kosten und Ver-

tragsdetails sind auf einen 

Blick vergleichbar. Aufgrund 

des erweiterten Spektrums 

an potenziellen Kapitalgebern 

und des erhöhten Wettbe-

werbs bekommen Kommunen 

so oft deutlich bessere Kondi-

tionen angeboten, als es auf 

herkömmlichem Wege der Fall 

wäre.

Wie kommen Kommunen an 
Finanzierungsangebote?

Das Prinzip der Online-Platt-

form Loanboox ist denkbar ein-

fach. Nach der Registrierung 

auf www.loanboox.de und dem 

Onboarding-Prozess können 

kommunale Kreditnehmer mit 

wenigen Klicks eine Kreditan-

frage erstellen. Dazu machen 

sie Angaben zur Kredithöhe, 

zur gewünschten Laufzeit, zum 

Startdatum, zur Tilgung und 

bis wann die Angebote benötigt 

werden. Registrierte Kreditge-

ber können die Ausschreibun-

gen einsehen und Angebote ab-

geben. Die Kommunen können 

die Angebote vergleichen und 

das passende auswählen. Da-

bei entscheiden sie, ob und mit 

welchem Partner ein Vertrag 

zustande kommt. Falls sich die 

Kommune dazu entschließt, 

doch ihre herkömmlichen Ka-

pitalquellen zu nutzen, entste-

hen keinerlei Kosten.

*Andreas Franke ist Ge-

schäftsführer von Loanboox 

Deutschland. Er hat langjähri-

ge Erfahrung in den Bereichen 

Finanzen, Business Transfor-

mation und Operational Impro-

vements in verschiedenen Län-

dern gesammelt und verfügt 

über ein Diplom in Betriebswirt-

schaft der Universität zu Köln.

Digitale Kreditbeschaffung
Mehr Transparenz, weniger Aufwand

(BS/Andreas Franke*) Die Kommunalfinanzierung steht vor neuen Herausforderungen. Angesichts rückläu-
figer Angebote und zeitaufwendiger Ausschreibungsverfahren suchen deutsche Kommunen verstärkt nach 
Alternativen zu klassischen Bankkrediten. Online-Plattformen rücken daher zunehmend in den Fokus. Ein 
Beispiel ist Loanboox.

Sebastian Seifert ist Geschäftsführer 

der Cash Payment Solutions GmbH, 

dem Unternehmen hinter Barzahlen.

de, Deutschlands größter, unabhän-

giger Zahlungsinfrastruktur. 

Foto: BS/Cash Payment Solutions GmbH

Nicht nur Zwangsvollstreckung
Erfolgreiches Forderungsmanagement in der öffentlichen Verwaltung

(BS/Karin Scheungrab*) Nicht nur Bürger oder Firmen müssen oft lange auf den Eingang ihrer Geldforderungen 
warten. Auch die öffentliche Hand, insbesondere Kommunen, müssen oft mit rechtlichen Mitteln die Gebühren, 
Abgaben oder die Gegenleistungen für kommunale Leistungen eintreiben. Die damit verbundenen Verwal-
tungsabläufe lassen sich durch ein durchdachtes Management der Forderungen verbessern und optimieren.


